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RS OGH 1992/12/17 15Os42/92
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 17.12.1992

Norm

StPO §281 Abs1 Z5 A

StPO §281 Abs2

Rechtssatz

Selbst eine hohe Plausibilität einer dem Angeklagten nachteiligen möglichen Konstatierungsvariante reicht nicht dazu

hin, einen formalen Begründungsmangel im Sinn des § 281 Abs 1 Z 5 StPO darzutun. Eine Tatsachenrüge nach Art des

§ 281 Abs 1 Z 5 a StPO zu Lasten eines Angeklagten ist hingegen der Staatsanwaltschaft verwehrt.
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